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Anmerkungen zu der Öffnung von Tätwil.
von

E. Welti.

Art. 1.

Die Dingstätte von Tätwil.
Am Montag in den Pfingstfeiertagen (11. Mai) des «labres 1456,

als Hans llosang, Untervogl zu Baden, im Namen und auf Befehl des

Landvogles Scharnenthal in Tätwil zu Gericht sass, erschienen vor ihm

Abgeordnete der Stadt Baden mit dem Begehren, dass ihre Hechle
geöffnet werden möchten „so ir statt hette zwischent den dryen wassern
rüss, ar vnd lintmag gegen denen, so dazwischent gewessen wärent."
Ueber dieses Begehren lassi der Unlervogt die Umfrage ergehen, worauf

erkannt wird: dass nach altem Herkommen die Offnung yoii vier
Männern zu geschehen habe, zwei von Baden und zwei von den Aeni-
tern. — Wir finden also in dem Gerichte neben der Stadt Baden die
Aemter auf dein linken Limmatufer vertreten und betheiligt. — Es sind
diess die Aemter Gebistorf, Birmenstorf und Bordorf. — Die beiden
letztem heissen nach dem Urbar vom Jahr 1415 Burgämter, ein Name,
welcher auf die rechtliche Stellung des Amtes Bezug hat. — In dem

Theile der Grafschaft, der auf dem rechten Limmatufer gelegen war,
finden wir eine Beihe von Grundherrschaften, denen beinahe alles Land

zugehörte, die bedeutendsten sind die Gotteshauser von Wettingen und
Sand Blasien; in den bischöflichen Aemtern Klingnau und Kaiserstuhl
übte der Landvogt nur ein sehr beschränktes Oberhoheitsrecht. —
Anders in den drei genannten Aemtern; hier stand dem „Stein zu Baden"
meistens nicht bloss die hohe, sondern auch die niedere Gerichtsbarkeit
zu und die Herrschaft besass selbst viele eigene Güter, welche sie in
ihrem Namen durch Meier besorgen und verwalten liess. So ist der
Hof von Tätwil selbst ein eigener Hof der Herrschaft. — Desslialb
heissen diese Aemter Burgämter, als unmittelbar der Herrschaft unterstellt.

— Das oben erwähnte Urbar enthalt bezüglich des Amtes Bordorf

folgende Stelle Fol. 13»
Als das ampt ze rordorf mit eigenschaft der lüten vnd gerichten

der hern von rüsseg gewesen vnd sich dieselben lüt in dem ampt er-
kouft von eigenschaft mit allen gerichten, desslialb sy an die hêrschaft
vnd an den stein ze baden komen.

Wann dieser Loskauf von der Hörigkeit stattfand, wissen wir nicht;
es ist jedenfalls sehr merkwürdig, wenn er auch noch so kurz vor
Errichtung des Urbars geschehen sein sollte. Mit dem Loskauf hörten die
Betreffenden auf, dem Hofrecht unterworfen zu sein, sie kamen dadurch
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direct unter den Vogt und hatten ihr Recht in dem Vogtding zu nehmen

und zu suchen. — Das Gericht, welches der Öffnung zufolge in
Tätwil abgehalten wurde, war wohl ohne Zweifel ein solches Vogtding,

in welchem die Freien der drei Aemter zu erscheinen hatten. —
Darum sitzt der Untervogt im Namen des Landvogtes dem Gerichte vor.
An ein blosses Hofding von Tätwil ist nicht zu denken; sonst würde
der Meier demselben Vorsitzen, und die Angehörigen der drei Aemter
hätten nicht dabei zu erscheinen. — In diesem Vogtding, das jährlich
zu Pfingsten abgehalten wird, findet nun jeweilen auch die Oeffnung der
Rechtsverhältnisse statt, welche sich auf die grosse Weide in dem
Flussdreieck beziehen. — Ohne Zweifel waren, sobald diese Olfnung zur
Sprache kam, nicht nur diejenigen zur Tlieilnahme berechtigt und

verpflichtet, welche in das Vogtding gehörten, sondern überhaupt alle

Weideberechtigten, wenn sie auch sonst in grundherrlichem Verbände
standen und ihr Recht in dem Hofding zu suchen hatten. - Dass die
einzelnen Aemter besondere Abgeordnete zu der Öffnung schickten, er-
giebt sich aus der Stelle im Schlüsse der Urkunde, -, fragt ich all die,
so von den emptern zu der offnung gesekiben rnd gegenwärtig waren."
Das Wort „schiben" ist in der Rechtsspraehe ein technisches und heissl
anweisen, verweisen, abordnen. Badener Stadtr. 130.

Die Verhandlungen des Vogldinges, welche in unsrer Öffnung
verzeichnet stehen, sind wichtig in verschiedener Beziehung. Die Strassen,
welche von Baden und Tätwil an die Aare führen, sind der Aufsicht
des Gerichts unterstellt; die Stadt Baden muss vor dem Vogte in Tätwil
erscheinen, um sich von dem Gerichte die Grenzen ihrer Wälder und
die dafür geltenden Rechte eröffnen zu lassen, und die Bestimmungen,
welche hier über die Weiden getroffen werden, umfassen den bedeutenden

Landstrich, welcher zwischen der Reuss und der Limniat liegt,
von dem Wendelstein zu Zufikon und dem Schäfflibach bei Dietikon
abwärts bis zu dem Punkt, wo die drei Wasser zusammenfliessen; eine
Fläche von mehr als vier Quadratstiinden.

Die Gerichtstätte von Tätwil war also eine sehr wichtige, was auf
den ersten Blick auffallen muss, wenn wir aus dem Urbar von 1415
erfahren, dass der Hof damals nur aus ..zwo hofreitinen" bestand. Wir
besitzen Zeugnisse über Tätwil, welche in viel frühere Zeiten zurückgehen.

Das östreichische Urbar aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts
sagt darüber (Pfeiffer pag. 145):

Ze detwîle lit ein hof, der der hêrschaft eigen ist, der giltet ze
zinse ij mut kernen, iiij mute roggen, ein malter höheren vnd ein
stem, das viij schilling dn. wert sin sol. Da lit ouch ein schnppöz da
das zolhüs äffe slât diu giltet ze zinse ein swin, das vij ß dn. wert
sin sol. Derselbe zol giltet jergeliclts niltt mère, danne ein guot swin,
dasselbe swin ist gewonliche erloset mit einem pfunde oder mère.

Die Errichtung des Zollhauses, von dem hier die Rede ist, geht
jedenfalls "veit über das 14. Jahrhundert zurück, indem ein Zoll, der
jährlich nur den Werth eines Schweines abtrug, wohl schon längst mit
der Frequenz der Strasse im Abgang war. Dass neben dem Zollhaus
ein Wirthshaus (die täfern) lag, sagt uns sowohl die Öffnung als das

Urbar. Aus der Erstem wissen wir, dass dasselbe im Jahr 1456 noch
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betrieben wurde, und aus dem Letztem, dass es aus einer „ hofreite "
bestund (Urbar Fol. 15 a). Neben der Täfem vorbei führte im J. 1415
die bilgerstrasse". — Da die Täfem einige tausend Schritt ostwärts von
der jetzigen Zürich-ßern-Strasse ablag (eine auf dieser Stelle liegende
Matte heisst noch heute Täfernmatte), so muss die „bilgerstrasse1' von
Tätwil südöstlich sieb gezogen und die heutige Landstrasse durchschnitten
haben. Nun ist aber antiquarisch längst festgestellt, dass der Weg, der
von Windisch und Birmenstorf nach Tätwil führt, eine Bömerstrasse war,
welche sich in Tätwil nördlich nach Baden und südöstlich nach Bordorf
hin verzweigte (Bronner, Aargau 1. 39). Wahrscheinlich lag die ta-
berna in der Kreuzung der Wege.

Ganz in der Nähe des heutigen Dorfes Tätwil ist eine Umwallung
noch deutlich zu erkennen, und nach mündlichen Miltheiliingen trifft die
Schaufel in der Umgegend bald auf alte unterirdische Mauerreste. Auch
Bronner spricht von den Spuren eines römischen Castelles, ohne jedoch
eine Quelle anzugeben (Aargau I. 339). — Nachgrabungen im Oetlis-
berg (westlich von der Ortschaft) führten auf ein mit Kieselsteinen
gebautes Grab, worin ein Gerippe sich fand, nebst einer Grabkammer mit
schuarzer Asche angefüllt (Zürcher. Antiq. Mittheilungen 1S39. 111). Die
Sage halle diesen Fund schon längst vorher indicirt (Rochholz, Aarg.
Sagen 1. 170). Dieser Oetlisherg ist gleichbedeutend mit dem .,ufge-
worfenen büehl", von dem die Öffnung als Grenze der Badener
Stadtwaldung spricht. Ein Birmenstorfer Märchenbuch vom Jahr 1665
bestimmt den Grenzpunkl als Stelle .,des Oetlisberges zu dem verworfenen
bühel". — In der Nähe der Täfernmatte treffen wir auf einen „Schädel-
acher" (Wettingerarchiv pag 742); ferner auf ein „Heidenmättli", eine

„dagenwis" und eine „dagtenwis" (ibid. pag. 740). In welchem
Zusammenhang diese Namen mit den römischen Aquäducten stehen, hat
Rochholz in diesem Hefte (pasr 100) nachgewiesen. Der natürliche
Zusammenhang ergibt sich aus den Localnamen ..brunnenmatt, graueiimoos,
moosmatl" (ibid. pag. 740)-

Wenn wir aus all diesem den Schluss ziehen, dass Tätwil zu Ro-
nierzeiten ein Punkt von Bedeutung war, so unterstützt uns hierin die
militärische Wichtigkeit der Localität. Ein auf diesem Strassenknoten
stehendes Castell deckte nicht nur den Engpass nach Baden, sondern
auch die Strasse reussabwärts nach"Vindonissa, von dem es ein Vorwerk
bildete. — Es ist möglich, dass die tactisebe Wichtigkeit dieser Lage
die beiden Heere zu der Schlacht von 1351 zusammengeführt hat.

Auf diesem Punkte nun, auf dem vier Strassen zusammentrafen,
mögen schon seit uralten Zeiten Gerichte gehalten worden sein, die dort
jährlich wiederkehrten, nachdem Tätwil längst zu einem unbedeutenden
Hof herabgesunken war. Seil unvordenklichen Zeiten stand dort der
Galgen : Gerichlsstätte und Richtplatz waren im Alterthum auf derselben
Stelle; die ..schone Eich", ganz in der Nabe gelesen, erinnert an den
Gerichtsbaum. — Noch beute heisst eine Zeig die Galgenzelg und ein
Acker der Wolfgalgen.

11
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Ari. 1 u. 21.

S t r a s s e n o r d n u n g.

Der Meier von Tätwil reitet mit einem geschwornen Knecht derer
von Baden von St. Antonien der Limmat nach bis gen Windisch an das

Fahr und von dort über Birmenstorf den Badberg hinauf bis gegen
Wettingen. Was von dem 18 Schuh langen Wisbaum berührt wird, den
der Knecht quer über den Sattel legt, soll der Meier wegschaffen. —
Wir haben schon gesagt, dass die Strasse, welche von Windisch über
Birmenstorf nach Tätwil und Baden führte, eine Römerstrasse war. das

Gleiche wissen wir von derjenigen, welche von Windisch direct nach
Baden führt. — Ohne einen bestimmten Schluss daraus zu ziehen, wollen
wir nur darauf aufmerksam machen, dass der Ritt des Meiers über
dieselben Wege führt. Ueber die Beaufsichtigung der Wegbreite linden
sicli in den Öffnungen der benachbarten Dörfer ähnliche Bestimmungen.

Öffnung des Dorfes Spreitenbach vsgezogen vs der herrn von
Engelberg lödel"). Wettinger Archiv 14S :

Man sol am küttlin ein bücken houuen, die seijlen vnd hindersich
schleiken, durcit die gössen nieder vnz in den wiliweg, an dus lur/i,
vnd was dieselb buch zuo beiden sylen rüert, dus mug man wol dünnen

tuon.
Öffnung von Neuenhof. Ibid. 151 :

Die hofgassen von nüwenliof sol als wit sin, das einer ein trtss-
bouiii vberzwercli vor im vff sim ross mag füren vngeirrt ron hegen.

Öffnung von Dietikon. Ibid. 143 :

Derse/b weg so/ als wit sin, das man mög ein buchen howen vnd,

die ärssligen den weg abfüren, vnd als wit die äst begriffend. als wil
sol der weg sin.

Die Öffnung enthält in Art. 21 eine zweite Bestimmung über die
Wegbreite. Die Strasse von Auen, sowie diejenige von Wiglisinoos in
den Hungerbüel soll so weit sein, dass die Meier mit „zwei geweinen
Rindern " durchfahren können. Gew elene sind eingejoebte Rinder. —
Hieher gehört eine Stelle aus der Öffnung von Spreitenbach. Ibid. 147 :

Vnd sol der weg so breit sin, das ein vogt von baden mit eim
watsack denselben weg vsfaren mag — — 'so dick ein landvogt den wag
mit eim watsack vnd mit den sinen notdurftig were ze riten vnd z-e gan.

Eine Strassenverordntuig anderer Art enthält die Offnung von
Spreitenbach (ibid. 149):

Von eunz muntwilers hûs abhin bis vf den weg. den man nenipt.
kaufmannsweg, sol ein merktweg gan, rnd ein ahnend sin, rnd mag
man ze winterzit todti farli vnd hüner oder solicits darwerfen rnd
niemand sol den anderen darumb schelten, aber ze summerzit so/ niemand
mit darthun, das da stinkent ist, er sol es dann vergraben.

Art. 2. 3 u. 4.

Die Weide zwischen Limmat und Heuss.

Es ist schon darauf aufmerksam gemacht worden, wie bedeutend die
Strecke war, über welche sich das VVeidrecht ausdehnte, das die Off-
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nuns der Stadt Baden zuschreibt. Mit der Stadt waren aber alle
Gemeinden innert den Grenzen des Weidebezirkes ebenfalls genössig.
Fünfundzwanzig Ortschaften lieiren heute in dem Gebiet; die alle wohl schon
zur Zeil der Öffnung bestanden haben. Wir linden hier also eine grosse
Markgenossenschaft, deren Angelegenheiten und Rechtsverhältnisse
jeweilen in dem Vogtding zu Tätwil geordnet worden sind. — Wie die
einzelnen Dörfer oder Gegenden bei dem Gericht zu Tätwil vertreten
waren, ist aus tier Offnung nicht ersichtlich; es ist wahrscheinlich, dass

jedes Amt zunächst durch seinen Unlervogt vertreten war, was aber
jedenfalls die Tlieilnahine der Genössigen, namentlich wenn sie auf freien
Gütern sassen, nicht ausschloss. — Dass dem Gerichte der Untervogt der
Grafschaft als Stellvertreter des Landvogtes vorstand, ist schon bemerkt
worden.

Die Otl'nung, welche jeweilen in dem Jahrding zu Tätwil geschah,
erstreckle sich ohne allen Zweifel über die Rechtsverhältnisse der ganzen
Genossenschaft: es ist daher anzunehmen, dass uns in der abgedruckten
Urkunde nicht die gesammte Öffnung, sondern nur diejenigen Punkte
vorliegen, welche speziell auf Baden Bezug haben. Es ist dieses sehr zu
bedauern, die vollständige Tätwiler Offnuns' wäre zum Verständniss der
damaligen Rechte und Zustände von hoher Bedeutung.

Ueber die verschiedenen Anordnungen und Rechtsbestimmungen,
welche zum Betrieb einer so grossen Weide liolhwendig waren, gibt
uns die Öffnung, wenn auch nicht mannigfaltige, doch sehr werthvolle
Aufschlüsse. — Das ganze Weidegebiet ist zum Zweck der Handhabung
des Weiderechtes in Bezirke abgelheilt. — Der eine Bezirk fallt zusammen
mit der Gerichtsbarkeit des Meiers von Tätwil, ein zweiler mit derjenigen
des Au-Meiers und ein dritter liegt innert den Kreuzsteinen der Stadt
Baden. Nach denselben Grundsätzen war wohl auch der übrige Theil des

ganzen Weidelandes eingetheill. — In jedem dieser Bezirke befindet sich
ein geschlossener Hof, wohin das Vieh getrieben werden muss, welches
zu Schaden gebt. — Solche Höfe Messen in damaliger Zeit „Zwingböfe".

Öffnung von Neuenhof. Wettinger Archiv 151 :

Der meyerhof so/ ein zwiitghof han. der gehaget st'ye, das weder

gens noch liüner möge darus kamen, noch ander vidi; ob etwan schaden

geschieht, sol er das obgenennt vech in den zwiitghof triben, vnd
dem obgemelten verkünden by tagzit end sal das losen wie dann pillich ist.

Diese Bestimmung trifft mit unserer Öffnung völlig zusammen, lässt
aber den Fall unberührt, wo sich der Besitzer ties Viehs mit dem
Beschädigten nicht gütlich abfinden kann. — Hierüber nun hat die Tätwiler
Öffnung eine höchst merkwürdige Vorschrift. — Stellt der Beschädigte
eine übertriebene Forderung, so mag der Eigenthümer des Viehs eine
jährige Haselrulhe schälen und dieselbe in das Dach des Meierhofes
stecken, hat er das gethan. so darf er das Vieh aus dem Zwinghof
heimtreiben, ohne den Schaden abgelegt zu haben.

Der Stab ist seit uralten Zeiten das Zeichen der Gewalt und speziell

der Gerichtsbarkeit, noch beute wird daher bei uns an den Gerichtsstab

angelobt. Oft ist der Stab weiss. „Ein gesebworner froline sol
so frei sein, daz er sol tragen einen weissen stok vnd tun gebot vnd
verbot" (Grimm, R. A. 135). Ebendaselbst ist auch von einem „ge-
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scheiden stab" die Rede. In spezieller Beziehung zum liecht stellt
die Haselstaude. — Unter derselben wird Gericht gehalten (Bluntschli,
R. G. 1. 211). Mit Haselstäben wird im nordischen Altcrtluim der Ge-
richlskreis abgesteckt (Grimm, R. A. 809) und mit einem Kreuze von
Haselrullien bezeichnet der heilige Gallus die Gegend von Steinach zu
seinem künftigen Wohnsitze (Zellweger, Appenzell. Gesch. 1, 21). Die
beiden Offnungen des Frauenklosters Hermetschwil (im dortigen Archiv),
die eine aus aneinander gehefteten Pergamentstreifen bestehend, die
andere eine Papierrolle, beide ein paar Ellen lang, sind auf einen haslenen
Stab aufgewickelt. Sie wurden jährlich am Meiending den Hofgenossen
vorgelesen. Es liegt nahe, dass bei dieser Gelegenheit die Stäbe als

ttechtssymbole gebraucht worden sind. — Heute ist der Haselstock nur
noch das Zitchtigungsmitlel. — Wie ist es nun aber zu verstehen, wenn
tier weisse llaselslock in das Dach des Zwinghofes oder Meierhofes
gesteckt wird

Wir antworten hierauf mit einer bei Grimm, R. A. 136 abgedruckten
Stelle aus den jura ministerialiuni b. Petri in Colonia (sec 13). Sie
heisst : (Es ist von den Dienstleuten die Rede, welche dem Erzbischof
über die Alpen gefolgt sind) si vero miles per officia/es curiae, defectum
stipendi/ sui recuperare non vohterit, bucii/tim excorticatvm super tectum

domini sui cum testimonio domesticarmi! suortim circa noctem fle-
panet, nec baculum illuni aliquis amorebit, danec archiepiscopus dormitimi
vadens ewn illic recipiet. — Si archiepiscopus quesierit, guis hoc fe-
cerit et miles il/e Stipendium suiini per hoc recuperurerit, ipse cum
domino suo procedat. — Sin autem, idem miles in mune ad dominum satini
veniet et flexis corani eo genibus oram palili sui deosculabit et sic
licite repatriabtl.

Wie der Miles verpflichtet ist dem Erzbischof zu folgen, so der
Eigenthümer des Tbieres dasselbe in dem Zwinghofe des Meiers zu
belassen. Die Verpflichtung ist aber gegenseitig : einerseits den Sold zu
zahlen und anderseits den Schadenersatz anzunehmen. Geschieht dies
nicht, so entschlägt sich der Miles und der Eigenthümer seiner Verbindlichkeit,

zum Zeichen aber, dass er seine Pflicht anerkenne und dass ihm
die Erfüllung nur durch das gegnerische Unrecht unmöglich gemacht worden

sei, lässt er den Stab zurück. — Der Stab verkündet das eigene
Recht und das gegnerische Unrecht. — Der Umstand, dass nachträglich
der verursachte Schaden dennoch abzulegen ist, kommt nicht in Betracht;
die Cérémonie mit dem Stab bezieht sich nicht auf den Schaden, sondern

lediglich auf das eigenmächtige Austreiben des Tbieres aus dem Meierhof

und den hierin liegenden Bannbruch. — Diese Erklärung passi
vollkommen auch zu der von Grimm aus dem Goslarer Rerggesetz
angeführten Stelle. — Sucht Jemand bei dem Rergmeister Recht und trifft ihn
nicht zu Hause, so legt er eine Rutbe in die Kleiderkammer des
Abwesenden und erlangt damit das Recht, einen andern als Richter aufzurufen

(so mach he einen vor den berchmester bedeu, rnde so is men
ome plichtich to antwordende).

Ganz verschieden von der Tätwiler Offnung behandelt diejenige von
Spreitenbach den Fall der Viebpfändung (Wetting. Arch. 149) :

Man. sol das vich, so schaden getan hat, vom meier lösen; wolt er



165

aber nil warten vnz man es halten möcht, so mag einer ein pfand an
des wichs statt tun vnd das dannen füeren.

Das Dorf'recht von Mump!' vom Jahr 1535 verfugt, dass das Vieh

getodtet werden soll, wenn es in bestimmter Frist nicht eingelöst wird:
Were ouch sack, das yemand ein sched/ich vich in oder vff dem

sinen fund, der mag es keimlriben oder fueren rnd das haben roti einer
vesper zita der andren.

Wirt es denn darzwiscken nit dadaniien gelost, so so/ man das
dem vogt iiberuntwurteu, der sol hüben einen pferrich, darinnen er
söllich vidi gehalten rnd g"haben mag, der sol im fürgeben, ein bürde

geil rnd ein loge/ mit wasser vnd ein schindtmesser darob.
In dem Dorfe Murren im Berner Oberland, wo sich in einer höhe

von 50011 Fuss über dem Meer Sprache und Sitte in merkwürdiger alter
Eigenlhümlichkeit erhalten hat, fand der Verfasser noch diesen Sommer
(186(1) einen solchen Zwinghof. — Alles „schädliche Vieh", so erzählten
dort die Leute, wird in diesen Stall (eine einfache Umzäunung) getrieben
und der Eigenthümer, der es losen will, hat zwei Schilling zu
bezahlen. — Schon diese Münze bezeichnet das hohe Alter der Rechts-
übuiis.

Art. 11 — 16.

Das Recht der Weidethiere.

Im Alterthuni wurde das Thier und namentlich das Hausthier als

Bechtssubject behandelt. Es hat, wie der Mensch, seine besonderen
Befugnisse und je nach der Art und dem Geschlecht auch seinen besondern
Frieden (Grimm, R. A. 594). In der Fislisbacher Öffnung hat der Wucher-
stier „die fryheit, weder gelt noch einung ze geben." — Die Busse, die
auf seine Verletzung gesetzt wird, ist bedeutend höher als bei andern.
Vieh. — Die nachfolgenden Stellen geben hiefür die nötlügen Nach-
weisungen.

Vom Dorfe Bellikon erzählen die Acta fundutionis Marens, monast.

pag. SS (aus dem 12. Jahrhundert): Kiews ipse ad Boellickon primitus
fuit, ut dicuiit, cujusdam matrone nobilis nomine Berklint, de qua fun-
dalores Itttjus sacri loci acquisierunt hoc, quod modo nos ibi Itabemus,
et dicebatur tunc stabuli curtis, quia et ipsius praepotentis mulieris
stabulimi fuit et baitnus lolius vici in illam introibat. Per mutlos vicus,
qui prope sunt, nemo audelml tuurunt vel verrem, sire arietem quod
dicitur Rom, habere et quocunque introibant, vel exibant in (hjortum
vel in segetem, nul/us ausus est laedere, vel includere, omnisque vicos
in illam refugium habebut sicut in ecclesiam. Sicut autem hoc primitus

fiebat ex (indolitale ita et nunc debet fieri de spe bonitatis et
saltelliate sancii martini (des Patrons der Kirche Murfs).

Wenn auch diese Stelle nicht vollständig klar ist, so geht immerhin

mit Bestimmtheit die höchst merkwürdige Thatsache daraus hervor,
dass in dein Hof der Zuchtthiere (curtis stabuli) die Dorfbewohner ihr
refugium hatten, wie in einer Kirche. — Dass dieser Frieden des Hofes
im Zusammenhang mit den Thieren steht, ist unzweideutig. — Wie der
Stier auf der Weide das rechtlich bevorzugte Thier ist, so liegt auch
sein stabulimi in einem besondern höhern Frieden, der auch von den
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Menschen, wie der Frieden einer Kirche, in Anspruch genommen wird,
oder wenn man diese Auffassung vorzieht, der Stier bat nicht den
gewöhnlichen Aufenthaltsort anderer Thiere. er weilt in den besonders
gefriedeten curtis der Dorfbewohner. Der Kirche musste es daran gelegen
sein, einem solchen an förmlichen Thiercultus erinnernden Gebrauch ein
anderes Versländniss zu unterlegen. Darum wird die ausnahmsweise
Behandlung dieser Thiere, welche im Alterthum der auctoritas ihr Dasein
verdankt haben soll, mit dem hl. Martin, dem Patron des Klosters, in
Verbindung gebracht.

Die bedeutende Busse, welche auf der Verletzung des Wucher-
stiers steht, ergibt sich aus der alten Öffnung von Fislisbach.
Wettinger Archiv 1194.

Wer aber, das keiner das redt wusti, lumpti, der sol es besseren

dem widmer iij ü ein pfenning.
In der Regel war der Grundherr oder der Meier verpflichtet, diese

Thiere auf seine eigenen Kosten zu halten, oder es haftete die Last auf
einem bestimmten Hof.

Öffnung von Würenlos (Wetting. Arch. 136) :

In dem dorf ze würenlos lit ein hof, ist des spitals con Zürich
eigen; wer denselben hof ze leiten inn hut, der mus Italien dem dorf
allen Wucher, nüz hiitdun gesetzt, schwill rnd stier, ouch den Itengst zuo
den rossen, ist man sin notdürftig. rnd einen geissbock zuo den geissen,
ist man sin notdürftig, vnd den ganser zuo den gensen, rnd den hauen
zuo den kennen.

Duron gehurt im das zeckend ferii, wenn das sieben wöchig ist,
so gehört im ouch das zechend hünli, wenn dus wir/, das es mag au
den dritten seigel /lügen; auch sol im werden das zechend gensli, das
sol er im abnemen, wenn es gras abrupfet vnd nit an den arss feit;
auch ron einem kalb ein angster rnd von einem füll vier haller, rnd
von einem yntben, wenn man in in tuot vnd csstosset, sol man im geben
den zechenden kellen : wer aber such, dass einer einen ymben verkaufte
ze fusel, so leit, der in hinweg treit, vier haller vf den ymbbank vnd
hut in oucli rerzecltnet ; also sol er den wucher hau. — Wer ober such,
das er wacher hette, der nüt werschuft oder sdtedlich were, so mögen
die vier dorfmeier dargan vnd mögen den andren vf sinen schaden. —

Öffnung des Zwingrodels des Kelleramtes, aufgerichtet 1620,
nachgesetzt 1764:

Es sol ouch ein keller hdn den minderen zeltenden zu berken, zu
Jonen vnd Tuchseihofen, vnd darumb sol der keller luin ein wucherriud,
ein schellross, ein wucherschwyn, ein widder vnd einen hau. Vnd sollen
die über jar gân von berken gen dem türli, vnd gen tachselhofen an
das türli, vnd wo si zu schaden gond, sol man sy mit einer summer-
latten auszlriben.

Das Alter dieser Öffnung erhellt aus der Bestimmung : der keller soll
der herrschaft dienen mit schild vnd speer. —

Der Stier wie der Hengst ist auf der Weide frei, er darf zu allen
Heerden gehen, vnd wenn man ihn im Schaden findet, so soll er nicht
in den Zwingliof gebracht, sondern „tugenlieh" fortgetrieben werden; —
er bezahlt nie eine Busse.



167

Öffnung von Fislisbach (Wetting. Arch. 1194):
Dassel!) vedi sol ouch die friheit haben, das es weder gelt noch

einung geben: won weiicher es rindl in sinein schaden, der sol den
erntet vszücken, rnd sol es mit dem erntet darus Iriben rnd sol es also
lassen gan.

Offnung von Wettingen (ibid. 126) :

Wer sack, das der wuckerstier yentand kein schaden tute, der sol
in vsjagèn mit dem geren (Rockschoss) vnd nit mit frefler hand.

Uesglichen wer es, das das wucherschwill kante mit eins sciorinai
alter den trog, der sol es nit dünnen jagen.

Wohin der Wucherstier läuft, wenn er fortgejagt wird, darum hat
sich Niemand zu bekümmern, er kann ihn aus der Zeig oder aber auch

nur in den i.äcbsten Acker treiben.
Öffnung von Würenlos (ibid. 136):

IJersetb Wucher so/ auch so fry sin rnd gieng er zuo siitem vidi,
so sol er in weder scltlaheii non stossen, er sol in stauben mit dem
rechten geren. Lauft er veer, so hat er dester reerer wieder dublier.
(Lauft er weit, so hat er desto weiter wieder heim.)

Unsere Öffnung kennt ein weiteres Privilegium des Stiers. — Alles
Vieh, das sechs Wochen und drei Taire umgeht, ohne von dem
Eigenthümer angesprochen zu werden, sol da heissen vnd sin ein „mulefe"
und dem Landgrafen überantwortet werden. — Anders in Bezug auf „dero
von baden" Wucherstier; wohin und wie lang der auch ginge, es soll
nie ein ..mulefe- daraus weiden. In Hafners Soloth. Schauplatz 2. Tbl.
393 findet sich eine Stelle, welche die Erklärung des Wortes Mulefe
zum Gegenstand hat. Sie heisst :

Anno 15-iJ. Gefiele ein acher vff dem glteid by ollen zu mulefe:
der ward von der obrigkeit dem damaligen schu/theisz zu ollen mit reckt
zuerkannt.

Nota: Mulefe oder muffe vnd mulafe ist ein altes wort rnd recht,
dasz wann ein stuck rielte, wein etc. ein lange zeyt rnangesprochen
bleibt, desgleichen ein vnbeweglich ding aber in sechs oder mehr jaren
von dem rechtmässigen besitzet' nicht geäfert, gehandt/tabt, gesucht oder
nachgefragt wird, so fallet dasselb einem amptmann eygenthümblich zu.

Schmeller, Wörterbuch 2. 566 citirt aus der Baireuther Buss- und
Frevelordn. v. 1586: „Wem die Maulvieh und dergleichen Freigut,
dessen sich niemund annehmen will, zustehen sollen? Gehört auch der
fürstlichen Obrigkeit zu."

Bei Oberlin 1078 ist „mùlvihe" ein herrenlos hinterlassenes.
Aus dem bei Hafner zu Miilfe contrahirten Mulafe ist offenbar aus

Missverständniss in diesen beiden Stellen Mülvih geworden.
Der heutige Schimpfname Maulaffe ist gewiss dasselbe Wort, es ist

der plan- und nutzlos herumstehende Mensch. — Merkwürdigerweise handelt

auch unsere Offnung von den Findelkindern zwischen den beiden
Artikeln, welche über das Mulefe-Vieh reden. Die von ihren Aeltern
verlassenen Kinder, welche noch nicht zu ihren Tagen gekommen, sind
ebenfalls Mulefe, herren- und schutzlos, und sollen desslialb gleicher
Weise dem Landgrafen überantwortet werden, der sie erzieht, bis sie
zu ihren Tagen kommen.
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Art. 5 — 10.

Das Holzrecht.
An demjenigen Theil der Atmende, welcher in den Besitz des

Einzelnen überging, machte sich bald der volle Begriff' des Eigenthums
geltend. — Namentlich die landwirtschaftliche Benutzung eines Grundstückes
liess den Mitgenuss oder eine andere Einwirkung Dritter nicht zu. —

Anders gestaltete sich die Sache beim Wald. Als die grossen
Markgenossenschaften zerfielen, kamen die Wälder nicht in den Besitz Einzelner;
sie gingen in ihrer grossen Mehrzahl wiederum an Corporationen über,
und der strenge Ausschluss aller Unberechtigten schien und war noch
nicht so nothwendig, als die geringe Bevölkerung zu den grossen
Waldstrecken in einem noch günstigem Verhältniss sland als heul zu Tage.—
Dieser Uebergang, in welchem sich das Sondereigenthum am Walde nur
allmälig entwickelte, hat die Rechtsübiingen und Rechtssprichwörter
entstehen lassen, zu deren Besprechung die Öffnung von Tätwil Veranlassung

gibt. — Offenbar aus der Zeit, in welcher die Waldungen iu dem
Territorium der Öffnung gerade so der Markgenossenschaft gehörten, wie
es in Bezug auf die Weide im Jahr 1456 noch der Fall war, stammen
die Berechtigungen, welche dei Stadt Baden, den Herren von Wettingen,
denen von Staretschvvil, Rordorf, Fislisbach, Birmenstorf, Gebenstorf und

Konigsfelden in ihren Wäldern gegenseitig zustehen. — Der Wahl ist
zwar getheill, aber wie die Marken des einzelnen Bannes nur in der
jährlich bei der Öffnung wiederkehrenden Anerkennung der Nachbarn ihre
rechtliche Bedeutung erhalten, so sind trotz des Sonderagenthiiins die
anstossenden Gemeinden von der Benutzung der Waldung nicht
ausgeschlossen. Die Nutzung ist zwar verboten, aber bei einer so geringen
Busse, dass diese eher nur als Anerkennung des Eigenthums erscheint;
immerhin aber unter der Voraussetzung, dass das Schlagen und Abführen
des Holzes nicht heimlich und diebisch geschieht. — Das ist der Sinn
der Worte : „wenn einer lad, so rüeffe er, wenn einer hau, so beite
er1-. — (Art. 14.) Dieses Sprichwort galt vor tausend Jahren im
angelsächsischen Becht und findet sich im alten Beeilte der Insel Rügen und
andern Theileu von Norddeutschland. „Die Axt ist ein Rufer und kein
Dieb," lautet das angelsächsische Sprichwort (Grimm, R. A. 47). Das

Domesday-book des Königs Alfred bestimmt die grosse Busse von fünf
Schilling auf das Brennen des geschlagenen Holzes im Walde ; nach dem

alten Gesetz von König Ines stand darauf die volle Busse von 60
Schillingen, weil das Feuer in Diebs Weise, d. h. beim Kohlenbrennen,
geräuschlos war. Dagegen wurde beim unerlaubten Niederhauen von Stanimeli

nur fur drei Stämme gebüsst, jeder mit 30 Schillingen, weil die Axt
redet (H. Leo. Rectitud. singul. person, pag. 129). So auch unsere
Öffnung: wer im fremden Walde haut, der ruft damit den Eigenthümer und

wartet auf ihn, wenn er ladet. Kommt er, so wird der Frevler gestraft,
aber nicht höher als um den Werth einer Axt, kommt er nicht, so ist es
seine Schuld; dann soll man auch den Holzhauer, sobald er aus dem

Walde gekommen ist, in Ruhe und ungestraft lassen. — Es ist
wahrscheinlich, dass der Sinn des Sprichwortes, das zur Zeil der Offnunu.
wie gesagt, schon ein sein altes war. damals nicht mehr richtig ver-
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standen worden ist. — Die sprachliche Form, welche in der Urkunde
gewählt ist, weist darauf hin. — Wenn hier nämlich befohlen wird, dass
einer rufe, wenn er haue, und warte, wenn er iade, so beruht diess
auf einem Missverstäudniss. Es soll ein Grund dafür angegeben werden,
vvesslialb die Busse für das Holzbirnen so gering ist, und dieses
geschieht, indem das Sprichwort erklärt, wer baut, der ruft, und wer
ladet, der wartet, er stiehlt also nicht und fordert selber zur Pfändung
auf. — Die altern Öffnungen haben diese Form sicher auch gebraucht.

Die Berechtigung des Meiers, in dem Walde der Stadt Baden nichl
nur das ihm nöthige Brennholz, sondern auch Bauholz zu hauen, ist eine
auf dem Meierhofe als solchem haftende. Der Meier sitzt, wie die übrigen
Ilofgenossen, auf dem Eigen der Herrschaft: als Entschädigung für die
mit seinem Amte verbundenen Pflichten sind mil dem Meierhofe in der
Begel mannigfaltige Berechtigungen verbunden. — Dass die Holzberechtigung

in dem Walde von Baden angewiesen wird, also einer Genossenschaft

gegenüber, zu welcher er zunächst in keiner Beziehung steht,
erklärt sich aus den ausnahmsweisen Verpflichtungen der Meiers von Tätwil,

welche ihm, wie schon gezeigt wurde, in Bezug auf Strassen,
Wimn und Weid der Markgenossenschaft oblagen. — Die übrigen Hofe,
welche innert dem Stadtbann lasen, halten blos einen Anspruch auf
Brennholz, aber auch um dieses mussten sie den Schultheissen und Rath
erst bitten, weil sie als Hofleute der Herrschaft ein Burgrecht, und daher

eine eigentliche Holzberechlisung in der Stadt nicht besassen.

Art. 19 u. 20.

Die Täferen und das Zollhaus.

Vorerst tragen wir hier einige Mitteilungen über die Localität von
Tätwil nach, welche uns erst seit dem DrucK des Voranstellenden
gemacht worden sind. Diesen Miltheilungen zufolge, mit denen zwei
geometrische Pläne von Tätwil (aus den Jahren 1732 und 1794) genau
übereinstimmen, heisst die Strasse, die von Birmenstorf über Tätwil ge-
sen Bordorf führt, noch heut zu Tage die Pilgerstrasse. Sie ist nach
dem Plane von 1732 noch die llauptstrasse. Die von Baden und
Mellingen herkommenden Wege münden auf eine ziemliche Entfernung von
einander in die Pilgerstrasse aus. — Der Meierhof zeigt noch Ueberreste
einer alten Mauereinfriedung. Die Täfem liegt, wie wir vermuthet haben,
auf dem Strassenkreuze. Das Haus bestellt nicht mehr; alte Leute in
Tätwil erinnern sich aber noch genau, dass dort Wirthschaft betrieben
worden ist. — Die Dorfoffnungen befassen sieh mannigfach und einlässlich
mit dem Wirthschaftswesen. Bestimmungen, welche den gleichen Gegenstand,

wie die Tätwiler Öffnung behandeln, sind folgende:
Offnung von Würenlos (Wett. Arch. 135) :

In demselben dorf würchenlos ist auch eine frye läffry vnd
Wirtschaft, derselb soll allweg haben win vnd brot in sineni litis, too er aber
das nit hette oder aber einen gewüssnen boten vf der strass, ouch oh

er verklagt wirt, dasz er die täfry nit vergelle, so dick das hesdtech,
so wer er minen herrn verfallen 3 ÏÏ I den.

Derselb wirt, wenn er da einem weit übergriff tun, vnd türer geben
dann billich vnd reckt were, so sollend die vier Dorfmeier im den win
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sckezeii, denen soll er hy guten trüwen an eid Is statt sagen, w te er den
win koufl habe, daruf so/leitl sie im den farton rechnen rnd daruf
schluhen, das er an einer tittisz- ein haller ze gwtin habe, vnd ob derselb
wirt sinem nachpuren im dorf so fiend were, diisz er im nit welle win
rnd brot geben, so mag derselb munii pfund vf das fasz /eggen, die des

tritteils besser sind, denn das er dünnen treyt, rnd mag selber tritt rnd
brot nemen rnd sol damit nil gefrören haben.

Dietiker Öffnung (ibid. 142) :

Ouch habend dieselb herrit von wettingen kie die tuffern, darti/ sol
ein staler wirt gesessen sin, der so/ zuo aller zit veil gut halten rnd
sol den landwin schenken by dem köpf rnd den E/sesser by der niasz von
brembgarten, er soll an fünf schilling wert spis vier pfenning gewannen
— -- derselb wirt sol ondi stats win rnd brot haben; wer aber, dasz

jemand zu int kern frömbd oder heimsch, der win end brot by im nil
fund, als meiiger der wete, die das ron int klagend, sol der trirl
jettlicher klegl dem gotshus besseren 3 lib. I haller: er hette denn darumb
einen boten vf der slrasz. — Gieng im ouch Jenna.d vnbeza/t rs, vff
den abend, kommt er morndes zu prim-zit vnd in bezalt, soll vngvräflet
haben, tat er aber das nit, so ist er ouch 3 lib. I haller ze busz verfallen.

Auch in Bezug auf das Zollhaus lebt in Tätwil die Erinnerung fort.
Ein alter Mann weiss zu sagen, dass von einem Hause in der Nähe der
Täfem jährlich ein Schwein als Abgabe habe bezahlt werden müssen.
Es stimmt nun dieses mit dem Zins, welcher nach dem österreichischen
Urbar von jenem Zollhaus zu entrichten war, auf merkwürdige Weise über-
ein. Das Zollhaus lag unzweifelhaft in der Nähe der Täfern. — Von
welchem Gut der Zoll erhoben wurde, ist nicht zu ermitteln;
wahrscheinlich bezahlte nur dasjenige, welches von Windisch und Birmenstorf

kerkonunend das Reussthal hinaufging; nicht aber das nach Baden

bestimmte, indem hiefür der Zoll in der Stadt selbst zu entrichten war.—
So ist es auch erklärlich, dass der Ertrag der Zollstätte schon im
Anfang des 14. Jahrhunderts ein so geringfügiger war.

Art. 2:i.
Das I'aniiir heim Brunnen.

Die Sitte, mit aufgestecktem Panner das Kriegsvolk zu versammeln,
ist eine uralte. — Als der Baiernherzog Adelger das Römerheer am Inn
geschlagen und aufgerieben hat, steckt er den Schaft seines Banners auf

ze dem heselinen brunnen :

daz laut hau ich gevvunnen
den baiern ze eren,
die marke dine in iemer mere

(Diemer, Kaiserchronik 1849. pag. 218.) Die Fahne wird aber nicht bloss
auf, sondern wie in unserer Öffnung neben den Brunnenstock in das
Wasser gesteckt (Grimm, R. A. 161). Im Jahr 1512 wurde den Bürgern

von Baden durch Cardinal Matthäus Schinner das Recht verliehen,
das Bild der heil. Jungfrau, von der Sonne umstrahlt und den Mond zu
Füssen, in ihrem Panner zu führen (Archiv Baden).
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